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1 Beiträge 

1.1 EM – Bestandsrentenverbesserungsauszahlungsgesetz 
Der Gesetzgeber hat kurzfristig zum 01.07.2024 das Gesetz über die Auszahlung der Er-
werbsminderungsrenten-Bestandsverbesserung (EM-Bestandsrentenverbesserungsauszah-
lungsgesetz) beschlossen.  

Das Gesetz regelt u. a., dass in ca. drei Millionen Bestandsrentenfällen für die Zeit vom  
01.07.2024 bis zum 30.11.2025 in Anknüpfung an den Auszahlungsbetrag der Bestands-
rente – getrennt von der originären Rentenberechnung – ein Rentenzuschlag berechnet und 
getrennt von der Bestandsrente monatlich ausgezahlt wird (§ 307j SGB VI-E, Bundestags-
Drucksache 20/10607, Seite 3). 

Das Gesetz sieht ferner vor, dass für die in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung Versicherungspflichtigen abweichend vom üblichen Beitragsverfahren keine mitglied-
schaftsbezogene (individuelle) Verbeitragung stattfindet, sondern die auf die Gesamtsumme 
der ausgezahlten Rentenzuschläge entfallenden Beiträge pauschal, das heißt unter Zugrun-
delegung pauschaler Beitragssätze, von den Rentenversicherungsträgern an den Gesund-
heitsfonds beziehungsweise den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung gezahlt werden 
(§ 426 SGB V-E, § 60 Abs. 8 SGB XI-E). 

Für weitere Details verweisen wir auf die Niederschrift der Fachkonferenz Beiträge vom 
23.04.2024. 

Hinsichtlich der Beitragsabführung sieht das EM-Bestandsrentenverbesserungsauszahlungs-
gesetz für die Pflichtversicherten eine pauschale Abführung an den Gesundheitsfonds, bzw. 
den Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung vor. 

Der Gesetzgeber hat für freiwillig Versicherte eine pauschale Reglung abgelehnt. Aus die-
sem Grund muss hier eine individuelle Beitragsberechnung für die betreffenden Versicherten 
durch die jeweilige Krankenkasse erfolgen. 

In BITMARCK_21c|ng ist hierfür keine Softwareanpassung erforderlich. Stattdessen haben 
alle Krankenkassen, die BITMARCK_21c|ng einsetzen, die Möglichkeit, über die Anlage und 
Konfiguration eines neuen Produktbausteins die Erfassung der EM-Rentenzuschusses vor-
zunehmen. 

Nachfolgend geben wir Ihnen eine Übersicht über die Anlage und Konfiguration des neuen 
Produktbausteins im Administrations-Client: 
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Über die Codetabelle „ProdBeitragPosEinnahmeArten“ kann eine neue Einnahmeart vergeben 
werden. 

 
Anschließend ist diese den Sichten „EinnahmeArtenFreiwilligeErfass“ und „EinnahmeArten-
Freiwillige“ hinzuzufügen. 

 
Daraufhin kann sie im gewünschten Produktbaustein… 
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…ab dem gewünschten Zeitpunkt… 

 
…für die gewünschte Personengruppe (PG…) 

 
…entsprechend konfiguriert und anschließend im Dialog genutzt werden. 

 
Für den Personenkreis der pflichtversicherten Rentner wird BITMARCK mit einem der nächs-
ten Releases eine Anpassung im Register >Inländische Renten< (Dialog „Versicherte Person 
bearbeiten“) vornehmen. Damit besteht dann künftig die Möglichkeit, die genannten Zu-
schüsse zu erfassen, bevor sie dann zu einem späteren Zeitpunkt auch im Rahmen des 
KVdR-Meldeverfahrens maschinell von der Deutschen Rentenversicherung gemeldet wer-
den. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-
vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Support 
Center oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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